
BV-V/08/0043-15 
Beschlussvorlage der Verwaltung 
öffentlich 
 
 

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald für die Haushaltsjahre 2025/2026 

Einbringer/in 

20 Amt für Finanzen 
Datum 

10.12.2024 
 

Beratungsfolge  Sitzungsdatum Beratung  

Bürgerschaft (BS)  Beschlussfassung 11.12.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 
Haushaltssatzung 2025/2026 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 
2025/2026 unter Einbeziehung der Investitionsliste und der Veränderungslisten sowie 
aller Anlagen. 
 

2. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 
negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2025 und 2026 durch Entnahmen 
aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage soweit wie möglich auszugleichen. 

 

Sachdarstellung 
 
mündlich zur Sitzung 
 
Grund der Versionierung: Die Veränderungslisten seitens der Verwaltung wurden 
abschließend erarbeitet; zwischenzeitlich gewonnene und zu berücksichtigende 
Erkenntnisse sind berücksichtigt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen  
(Ja oder Nein)? HHJahr 

Ergebnishaushalt Ja 2025-2028 
Finanzhaushalt Ja 2025-2028 

 
 Teil- 

haushalt 
Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Bezeichnung Betrag in € 

1 alle    
 

 HHJahr Planansatz 
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung  

nach Finanzierung in € 
1     

 
 HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in € 



1    
 
Folgekosten (Ja oder Nein)?  

 
 HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto 
Planansatz  

in € 
Jährliche  

Folgekosten für Betrag in € 

1      
 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
  X 

 
Begründung: 
 

 

Anlage/n 
 

1 Haushaltsplan_2025_2026_Band I - 1. Entwurf öffentlich  
2 Haushaltsplan_2025_2026_Band III - 1. Entwurf öffentlich  
3 Veränderungsliste laufender Bereich öffentlich  
4 Veränderungsliste investiver Bereich öffentlich  
5 Veränderungsliste Stellenplan öffentlich  

 


